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Einladung

Parteiversammlungen
Die Mitte:  Donnerstag, 16. Mai 2024, 20.00 Uhr, 

RestaurantBahnhöfli,Entlebuch
FDP:  DieParteiversammlungfandbereitsvor

derDrucklegungdieserBotschaftstatt.
SVP:  Dienstag, 14. Mai 2024, 19.30 Uhr,  

HotelDreiKönige,Entlebuch

Traktanden

1.  PRIORIS – Glasfasernetz, Genehmigung 
Reglement für das Glasfasernetz PRIORIS

2.   Genehmigung Jahresbericht 2023
 2.1.KenntnisnahmeBerichtControllingkommission
 2.2.KenntnisnahmePrüfberichtderexternen

Revisionsstelle
 2.3.GenehmigungJahresbericht2023mit:
  –BerichtüberdieUmsetzungdes

Legislaturprogramms
  –BerichtzudenAufgabenbereichen
  –Jahresrechnung2023

3.  Wahl externe Revisionsstelle für die 
 Rechnungsprüfung 2024 und 2025

4.  Neuwahl der Controllingkommission  
für die Amtsdauer 2024–2028

5.  Neuwahl der Urnenbüromitglieder  
für die Amtsdauer 2024–2028

6. Verschiedenes, Umfrage

Hinweise zu Stimmregister  
und Aktenauflage

Stimmberechtigt sind alle stimmfähigen Schweizerinnen
undSchweizeraberfülltem18.Altersjahr,welchespätes-
tens5TagevordemVersammlungstaginderGemeinde
EntlebuchihrenWohnsitzgesetzlichgeregelthabenund
nichtwegendauernderUrteilsunfähigkeitunterumfassen-
derBeistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebe-
auftragtePerson vertretenwerden.DieStimmberechtig-
tenkönnendasStimmregistereinsehen.

Die den Traktanden zugrundeliegenden Akten liegen
während 16 Tagen vor der Gemeindeversammlung den
Stimmberechtigten auf der Gemeindekanzlei Entlebuch
zurEinsichtnahmeauf(§22Stimmrechtsgesetz).Interes-
sierteBürgerinnenundBürgerkönnenaufderGemeinde-
verwaltungdetaillierteUnterlagenzudenTraktandenbe-
ziehen. Diese sind auch auf der Homepage www.
entlebuch.chverfügbar.

Titelbild: Dorf Entlebuch, Aufnahme 18.08.2023, RB
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Traktandum 1

PRIORIS – Glasfasernetz,  
Genehmigung Reglement für das Glasfasernetz PRIORIS

Das Wichtigste in Kürze

SchnellesInternetwirdimmerwichtigerundgehörtheute
zum Standard wie Strom undWasser. Glasfaser ist die
nachhaltigste, emissionsfreiste und leistungsstärkste
Technologie,umdenBedarfnachschnellemInternet für
alle sicherzustellen. 18 Gemeinden der Region Luzern
Westhabensichzusammengeschlossen,umgemeinsam
einflächendeckendesGlasfasernetzzuerstellen.ImSin-
ne einer Investition in unsere Zukunft, zur Stärkung der
Wirtschaft und zur Erhöhung unserer Lebensqualität,
empfiehltderGemeinderatdenStimmberechtigten,dem
Antragzuzustimmen.

Das Projekt sieht eine Partnerschaft mit der Regionalen
Glasfaser Schweiz AG als Investorin vor. Diese neu ge-
gründeteGlasfaser-GesellschafthatihrenSitzimLuzerni-
schenInwilundisteinrechtlichselbständigesSchwester-
unternehmen der österreichischen BG Communications
GmbH. Die Aktiengesellschaft errichtet und betreibt die
GlasfaserinfrastrukturaufeigeneKostenundstelltsiean-
schliessend der PRIORIS Projekt AG gegen Entgelt zur
NutzungundVermarktungdesNetzeszurVerfügung.Die
PRIORISProjektAGisteinevonderRegionalenGlasfaser
SchweizAG(Beteiligung76%)unddenamProjektbetei-
ligten Gemeinden über die neu zu gründende PRIORIS
VerbundAG(Beteiligung24%)gemeinsamgehalteneGe-
sellschaft.DanebenfinanziertsichdieErstellungundder
BetriebderGlasfaserinfrastrukturdurchdievonAnbietern
von Telekommunikationsdiensten (Triple Play) an die
PRIORIS Projekt AG zu leistenden Entschädigungen für
Netznutzungsverträge.

Die Gemeinde Entlebuch beteiligt sich an der PRIORIS
VerbundAGmitCHF37‘286 (7,46%).Weiter ist verein-
bart,dassalleGemeindeneinnachrangigesDarlehenfür
dieDauervon45Jahrengewähren.FürunsereGemeinde
beträgtdiesesDarlehenCHF462‘714.

Das«Glasfaserreglement»,das vonderBevölkerungzu
genehmigen ist, regelt die Rahmenbedingungen für die
Erstellung,denBetriebunddieFinanzierungdesGlasfa-
sernetzes.ZielistdieVollerschliessungderGemeinde,so
dassallebebautenGrundstücke–nichtnurdiejenigenim
Zentrum – angeschlossenwerden.Die Endkunden kön-
nendenTelekommunikationsanbieter selberwählen,die
Wahlfreiheitbleibtgewährleistet.

DerGemeinderat istüberzeugt,mitdiesemnotwendigen
ProjektfüralleEinwohnerinnenundEinwohnereinenlang-
fristigenMehrwertzuschaffen.

Prioris Verbund AG
Inhaber:Gemeinden

Prioris Projekt AG
76%BeteiligungInvestor(RegionaleGlasfaserSchweizAG)

24%BeteiligungGemeinden(PriorisVerbundAG)

Regionale Glasfaser Schweiz AG
genannt: Glasfasergesellschaft

Inhaber:Investor
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Allgemeine Informationen

Hintergrund
MitderErfindungdesInternetsindenAchtzigerjahrenhat
sich inkürzesterZeiteineTechnologieentwickelt,dieso
kaumvoraussehbarwar.WiedieErschliessungmitTrink-
wasser,Kanalisation,StrassenundTelefonistdasInternet
zueinemGrundbedürfnisgeworden.

VergleichbaristdieseEntwicklungmitderElektrifizierung.
EinHaushaltohneStromistheute-auchinabgelegenen
Gebieten – nicht mehr denkbar. Die flächendeckende
Stromversorgung konnte nur dank grossem Pioniergeist
der seinerzeit gegründeten Elektrizitätswerke erreicht
werden.DiesenPioniergeistwilldieGemeindeauchheute
aufbringen,wennesdarumgeht, ihrenBürgerinnenund
Bürgern ein hochleistungsstarkes flächendeckendes
Datenübermittlungsnetz zur Verfügung zu stellen. Der
Gemeinderat verfolgt das Ziel, die entsprechende Infra-
struktur für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu er-
schwinglichenPreisenbereitzustellen.

NochvorwenigenJahrenwarendiealtenKupferleitungen
derTelefoniefürdieInternetnutzungausreichend.Mittler-
weilesinddiedigitalenMöglichkeitenunddiedamitver-
bundenenDatenmengen somassiv gestiegen, dassdie
Festnetzinfrastruktur,insbesondereausserhalbdesSied-
lungsgebietes,diegefordertenDatenmengennichtmehr
inangemessenerQualitätbewältigenkann.DasDatenvo-
lumenwirdsichinabsehbarerZeitnochmassiverhöhen.
Die einzige Technologie, welche diesen Anforderungen
auchlangfristiggerechtwerdenkann,istdieGlasfaser–
dankdesDatentransportsinLichtgeschwindigkeit.

LeistungsfähigesInternetistlängstnichtmehrnurfürstäd-
tischeZentrenvonBedeutung.DierasanteDigitalisierung
indenvergangenenJahrenzeigtunsdieBedeutungeines
stabilenNetzesauf.Schulkinder,LehrlingeundStudieren-
de sind auf eine hohe Bandbreite angewiesen und Ar-
beitsplätzenichtlängeranStandortegebunden.Mitdem
Home-Office kannman sich den langenArbeitsweg er-
sparen,wasauch imSinnederÖkologie ist.Einezuver-
lässigeInfrastruktursteigertdieAttraktivitätderGemein-
de und wirkt der Abwanderung entgegen. Somit wird
BreitbandinternetzukünftigbesondersinRandgemeinden
immermehrzueinemunabdingbarenStandortfaktor.

DieVersorgungmitschnellemInternetbzw.mitGlasfaser-
technologieinderGemeindeEntlebuchistinsbesondere
ausserhalb der Bauzone unzureichend. Langfristig wird
auchdieSituationindenBauzonenungenügendwerden.
DerGemeinderathatdeshalbgemeinsammit20anderen
Gemeinden der Region Luzern West im Rahmen der

Projektgesellschaft Ultrahochbreitband Region Luzern
West–PRIORISeineStrategiezurVollerschliessungaller
Grundstücke auf dem Gemeindegebiet erarbeitet. Der
Gemeinderat will dadurch langfristig die Attraktivität für
Betriebe,GrundeigentümerundEinwohnerinnenundEin-
wohnersicherstellen.

Ein nachhaltiges Netz
Ein Glasfasernetz ermöglicht die Übertragung grosser
DatenmengeninkürzesterZeit inbeideRichtungen(Up-
undDownload),auchsynchron.

DerGemeinderatbeabsichtigtmitderUmsetzungdesge-
meinsamen Glasfaserprojekts ein nachhaltiges, offenes
und damit zukunftsorientiertes Projekt zu verwirklichen.
Nur mit einem durchgehenden Glasfaseranschluss von
derZentralebiszurSteckdose inderWohnungbzw. im
Betrieb(sog.Fibertothehome;FTTH)undeinemoffenen
ZugangfüralleProvideristeinuneingeschränktschnelles
Internet für alle, innerhalb undausserhalbderBauzone,
interessant.BishersindHäuserundWohnungenvonPri-
vatpersonen in der Regel auf dem letzten Teilstück des
NetzesnichtdurchGlasfasernetzeerschlossen,sondern
überKupferleitungenbzw.KoaxialkabelbeiTV-Kabelnet-
zen.MitderGlasfaserdirektinsGebäudekanndieBand-
breite fast ins Unendliche erhöht werden, sodass diese
Lösungauchbei einemkünftigenextremenAnstiegder
BedürfnissegenügendLeistungerbringenkann.

Die Regionale Glasfaser Schweiz AG als Investorin ver-
pflichtetsich,zusammenmitderPRIORISProjektAG,alle
GrundstückeinderGemeindezuerschliessensofernmin-
destens60%derNutzungseinheitenderGemeindeinnert
6MonateneinenNetzanschlussbestellen.ZielistdieVoll-
erschliessungderGemeinde,auchimSinneeinesSolida-
ritätswerks.WerkeinenNetzanschlusswünscht,darfdar-
aufverzichten.EineallfälligspätereNacherschliessungist
möglich, liegt jedochimalleinigenErmessenderNetzer-
bauerin und -betreiberin und erfolgt zu einem erhöhten
Tarif,dasichdieInvestorinnichtdaranbeteiligt.

Umfang des Projekts
DieGlasfasererschliessungerfolgt nachStandardvorga-
bendesBundesamtesfürKommunikation(BAKOM)sowie
denpraxisüblichentechnischenStandards.DieVorgaben
des BAKOM sehen vor, dass alle Nutzungseinheiten
(Wohnungen und Betriebe)mit vier Fasern bedient wer-
den.DiesermöglichtauchDrittanbieternvonTelekommu-
nikationsdienstleistungen,dasGlasfasernetzzunutzen.

Zur Umsetzung des Glasfaserprojekts beteiligt sich die
GemeindezusammenmitdenübrigenamProjektbeteilig-
ten Gemeinden an einer Investitionsgesellschaft, der
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PRIORISVerbundAG.DieseInvestitionsgesellschaftzieht
für die Errichtung und denBetrieb desGlasfasernetzes
eineprivatePartnerin(Netzerbauerinund-betreiberin;die
sog.Glasfaser-Gesellschaft)bei.Übereinevonderpriva-
tenPartnerinundderPRIORISVerbundAGgemeinsam
gehaltene Projektgesellschaft, der PRIORIS Projekt AG,
wird das Glasfasernetz genutzt und vermarktet (Public-
PrivatePartnership).40JahrenachAbschlussdesBaus
des Glasfasernetzes können die Gemeinden (bzw. die
PRIORISVerbundAG)mittelsKaufoptionschrittweiseTei-
lederBeteiligungderGlasfaser-GesellschaftanderPRIO-
RIS Projekt AG erwerben, bis dieGemeinden (bzw. die
PRIORIS Verbund AG) schließlich 65 Jahre nach Ab-
schlussdesBausdesGlasfasernetzes insgesamt74.9%
derAnteileanderPRIORISProjektAGhalten.Dierestli-
chen 25.1% verbleiben bei der Glasfaser Gesellschaft,
wobei inallenFällenundzujedemZeitpunkteineSperr-
minoritätbeiderGlasfaser-Gesellschaftverbleibt.Fürje-
den der insgesamt vier Übertragungsschritte bezahlen
dieGemeindeneinensymbolischenKaufpreisvon1CHF
alsGegenleistung für den Erwerb der anteiligenBeteili-
gungderGlasfaser-GesellschaftanderPRIORISProjekt
AG.DamitverbundenistdasexklusiveNutzungsrechtfür
alle Dienste rund um Internet, Telefonie und TV (Triple
Play),sodassauchlangfristigdieVersorgungmitschnel-
lemInternetinderGemeindegesichertist.

DieEinwohnergemeindeEntlebuchbeteiligt sichamAkti-
enkapitalmitCHF37‘286.00anderPRIORISVerbundAG
(7.46%),diesichihrerseitsanderPRIORISProjektAGbe-
teiligt.ZusätzlichgewährtdieGemeindeEntlebuchderGe-
sellschafteinnachrangigesDarlehenvonCHF462‘714.00
fürdieDauer von45Jahren,wasauchalleanderenGe-
meindenanalogvorsehen.DieGrundeigentümerinnenund
GrundeigentümerbeteiligensichdurcheineAnschlussge-
bühr andenBaukostenderGlasfaserinfrastruktur.Weiter
finanziert sichdasProjekt durchNetznutzungsentschädi-
gungen von Anbietern von Telekommunikationsdiensten.
Die übrigen Kosten inklusive das Mehrkostenrisiko trägt
ausschliesslichdieprivatePartnerin.

DasProjektumfasstinsbesonderediefolgendenElemente:
1. ReglementundTarifordnung
2. VerträgezwischenderInvestitionsgesellschaftderGe-

meinden (PRIORIS Verbund AG), der Projektgesell-
schaft (PRIORIS Projekt AG) und der Netzerbauerin
und-betreiberin(GlasfaserGesellschaft)

3.Bauweise,Baustandards
4. VerträgemitGrundeigentümerinnenundGrundeigen-

tümernbzw.NutzerinnenundNutzern
5.Planungs-undBauteams
6.Betrieb
7. BewerbungundVermarktung

DieBewerbungundVermarktungandieHaushaltewird
durchdiePRIORISProjektAGunddiebeteiligtenGemein-
den sichergestellt. Für die ErstellungderGlasfaserinfra-
strukturistdieprivatePartnerinbesorgt.DieUmsetzungs-
undBauphase istvon2023bis2028vorgesehen,wobei
nachMöglichkeitdieGrundstückemitgrössterEntfernung
zurBauzonealsersteangeschlossenwerdensollen.Ab-
hängigvomSynergiepotenzialundderWirtschaftlichkeit
der Leitungsführung bzw. Netzarchitektur können aber
auchGrundstückeinderBauzonevorgezogenwerden.

Die angestrebten Ziele
–Flächendeckende Erschliessung aller Nutzungseinhei-
ten–GebäudeundUnternehmen

–VollständigeErschliessungmitGlasfasernachBAKOM-
Standard,möglichstnurimBodenverlegt

–DasneueGlasfasernetzstehtlangfristigzurVerfügung,
freieWahldesProvidersfürdenEndkunden

–Gute Rahmenbedingungen für Unternehmen, Arbeit-
nehmer,Privathaushalte,Schüler,LehrlingeundStudie-
rendeschaffen

–AufträgefüreinheimischeGewerbebetriebeunddieFör-
derungvonArbeitsplätzen.

Was erhalten Grundeigentümerinnen und Grund-
eigentümer mit dem Glasfaseranschluss?
DieGlasfaser-GesellschafterstelltdieInfrastrukturbishin
zurSteckdoseinderWohnung.InhaberinnenundInhaber
eines Glasfaseranschlusses können für den Bezug von
Dienstleistungen wie Internet, TV oder Telefonie (Triple
Play)zwischendenInternet-ProvidernaufdemMarktfrei
wählen.

Was haben Inhaberinnen und Inhaber mit einem 
bestehenden Glasfaseranschluss davon?
WenneineLiegenschaftbereitsmitGlasfaserausgerüstet
ist, können alle Inhaus-Installationen weiterverwendet
werden,womitnurdieErschliessungdesGrundstückes,
nichtabereineneueInhaus-Erschliessungnotwendigist.
DasNetzvonPRIORISistimGegensatzzuanderenNet-
zeninderRegioneinnichtproprietäresNetzmitfreiemZu-
gangfüralleProvider,diesicheinmietenodereinkaufen
wollen.Zudemwirdes imStandarddesBundesamtsfür
Kommunikationmit4FasernPunktzuPunktgebaut.Nebst
demwirdeineGebäudefasergebaut,diemittelfristig für
Steuerung,Messungen,Überwachungundanderekünfti-
geAnwendungengenutztwerdenkann.DieEndkunden
sindinihrerWahldesTelekommunikationsanbietersfrei.

Warum baut nicht die Swisscom den Glasfaseran-
schluss?
DieSwisscomistoffizielleGrundversorgerinimBereichTe-
lefonieundInternet.Ab2024wirddieGrundversorgungneu
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eine Übertragungsrate von 80 Mbit/s umfassen. Künftig
werdendieKundinnenundKundenderGrundversorgung
zwischendembisherigen Internetzugangmit einerDown-
undUpload-Geschwindigkeit von10Mbitbzw.1Mbitpro
Sekunde und dem neuen Internetzugang von 80/8Mbit/s
wählenkönnen.DieBandbreitenvonvielenHaushaltenrei-
chen fürdieseneueÜbertragungsratenichtmehr aus. Ist
die Erfüllung derminimalenGrundversorgung unterschrit-
ten und ist die Erschliessung übermässig teuer, kann die
Erschliessung an die Bedingung geknüpft werden, dass
sich die Grundeigentümer an den Kosten beteiligen, an-
dernfalls der Leistungsumfang reduziert werden darf. Zu-
dem ist dieGrundversorgung technologieneutral, d.h. na-
mentlichRandregionenkönnenauchüberMobilfunk-oder
Satellitenlösungen erschlossen werden. Der Ausbau mit
GlasfaseristfürdieGrundversorgerinfreiwillig.DieVerord-
nungsanpassungsiehtneuexplizitdasPrinzipderSubsidia-
rität vor.Stellt derMarktbereitseineAlternativebereit, ist
keinGrundversorgungsangebotvorgesehen.EsstehtDrit-
tenwiederPRIORISProjektAGdaheroffen,einGlasfaser-
netzzuerstellenundzubetreiben(vgl.auchArt.35aFMG).

WennPRIORISbzw.dieGemeindennichtaktivwerden,
würdedieSwisscomvoraussichtlichbisimJahr2030suk-
zessive die Bauzonen sowie einige anliegende Gebiete
derGemeindenzuFTTHausbauen.Dannwäreesprak-
tischnichtmehrmöglich,dieSolidaritätinderGemeinde
zugewinnen, umdieGrundstückeauchausserhalbder
BauzonenzuerschliessenundeinAusbauausserhalbder
Bauzone wäre aufgrund mangelnder Möglichkeit einer
Gesamtfinanzierung(FTTHinnerhalbundausserhalbder
Bauzonen)praktischnichtmehrfinanzierbar.

DasHauptzielderGemeindeEntlebuchbzw.vonPRIO-
RISistprimärdieVollerschliessung.WenndieGemeinden
bzw. PRIORIS jetzt nicht alleGrundstücke vollerschlies-
sen,werdenzumindestdieNutzungseinheitenausserhalb
derBauzonesowie indenRandregionenvoraussichtlich
nieeinenFTTH-Anschlusserhalten.Diesführtdazu,dass
derWohn-undArbeitsraumausserhalbderBauzoneim-
mermehranAttraktivitätverliert.EinGlasfasernetzfürdie
ganzeGemeindehingegengibtInvestitionssicherheit.Der
MehrwertfürGrundeigentümerüberwiegtbeidenmeisten
Liegenschaften.

Welches Risiko geht die Gemeinde mit dem Bei-
tritt zur PRIORIS Verbund AG ein?
DieGemeindekannmitdiesenBeschlussnichtsverlieren.
DerBeitrittwirddannwirksam,wennfürca.60%derNut-
zungseinheiten(Anschlüsse)einAnschlussvertragunter-
zeichnetwurde.BeinichtErfüllungder60%kanndieGlas-
faser Gesellschaft über den Bau entscheiden. Fällt der
Entscheidnegativaus,

–trittdasReglementausserKraft
–trittdieGemeindewiederausderPRIORISVerbundAG

aus
–erhält dieGemeinde die finanzielle Beteiligungwieder
zurück

–hatdieGemeindegegenüberderPRIORISVerbundAG
keineVerpflichtungenmehr.

Entscheidet sich die Glasfaser Gesellschaft dazu, den-
nochzubauenwirdderBeschlussdefinitivwirksam.

Finanzen

Finanzierung des Projekts
Fürdie FinanzierungdesGlasfasernetzeswirdeineein-
maligeAnschlussentschädigungvondenGrundeigentü-
mernerhoben.DieseeinmaligeAnschlussentschädigung
kannsichentwederauseinempauschalenBetragfürje-
desangeschlosseneGrundstückundeinemzusätzlichen
pauschalenBetragproWohnung/Geschäftslokalimange-
schlossenen Grundstück ergeben (d.h. pro OTO-Dose),
oderausdemeffektivenAufwandfürdieRealisierungdes
Anschlusses im Einzelfall zusammensetzen (namentlich
beiNacherschliessungen).DieKosten fürdenBau,den
Unterhalt und den Betrieb des Glasfasernetzes werden
nebenderErhebungvoneinmaligenAnschlussentschädi-
gungenweiterüberdievonAnbieternvonTelekommuni-
kationsdiensten (Triple Play) an die Netzbetreiberin ge-
stützt auf die entsprechenden privatrechtlichen
Netznutzungsverträge zu leistenden Netznutzungsent-
schädigungen sowie den Beteiligungen der öffentlichen
HandanderPRIORISProjektAGfinanziert.DieGemeinde
beteiligt sich mit CHF 37‘286.00 (Aktienkapital CHF
7‘458.00,Agio[Aufpreis]CHF29‘828.00),gemeinsammit
anderenProjektgemeinden,anderPRIORISVerbundAG,
welchesichproportionalüberAnteileamEigenkapitalder
Glasfaser-Gesellschaftbeteiligen.

DieDetailswerden vertraglichmit derGlasfaser-Gesell-
schaftundderPRIORISVerbundAGsowieindenjeweili-
genAnschlussverträgengeregelt.

Beteiligung, Darlehen, Finanzkompetenzen
NebstderBeteiligunganderPriorisVerbundAGmitCHF
37‘286(7.46%Anteil)istvereinbart,dassalleGemeinden
derGesellschafteinnachrangigesDarlehenfürdieDauer
von45Jahrengewähren.FürdieGemeindeEntlebuchbe-
trägtdasDarlehenCHF462‘714.00.

GemässArtikel16,Abs.1lit.gderGemeindeordnungist
die Gemeindeversammlung für Beteiligungen an privat-
oderöffentlich-rechtlichenjuristischenPersonenoderein-
fachenGesellschaftabeinemWertüberCHF400‘000.00
zuständig.MitCHF37‘286.00liegtdieBeteiligungander
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PriorisVerbundAGimKompetenzbereichdesGemeinde-
rates.Es istdaherkeineSonderkreditabstimmungdurch
dieStimmberechtigtendurchzuführen.

DieVerbuchungderInvestitionenimZusammenhangmit
demProjektPrioriswurdendurchdieProjektverantwortli-
chen, ein Fachgremium«Betriebswirtschaft undRecht»,
das beigezogene Treuhandbüro und die Kantonale Fi-
nanzaufsicht intensiv beraten. Als Ergebnis dieser um-
fangreichenAbklärungenundBeratungenwirdallenGe-
meinden empfohlen, die Investition als Finanzvermögen
zu verbuchen. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass
dieBeteiligungunddasDarlehenandiePriorisVerbund
AGdaher in der Bilanz derGemeindeEntlebuch als Fi-
nanzanlage(Sachgruppe107)verbuchtwerden.

FürAnlagen imFinanzvermögen istgemässVerordnung
zum Finanzhaushaltgesetz der Gemeinderat zuständig,
daessich–einfachgesagt–blossumeineUmschichtung
innerhalbdesFinanzvermögenshandelt(vgl.§19Abs.2

FHGV). Für die Gewährung des Darlehens ist folglich
ebenfallsderGemeinderatzuständigundesistkeineSon-
derkreditabstimmung durch die Stimmberechtigten
durchzuführen.

GestütztaufdieseErläuterungen liegtdieFinanzkompe-
tenzsowohlfürdieBeteiligunganderPriorisAGalsauch
fürdasDarlehenbeimGemeinderat.DieStimmberechtig-
tenbeschliessenmitdemEntscheidzumGlasfaser-Reg-
lementüberdieBeteiligungderGemeindeEntlebucham
GlasfasernetzPRIORISimSinneeinesMantelerlasses.

Wieviel kostet der Glasfaseranschluss?
Alle Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen, die
sichdemGlasfasernetzanschliessen,leistengemässei-
ner durch den Gemeinderat festzulegenden, mit der
PRIORIS Verbund AG (Gesellschaft aller teilnehmenden
Gemeinden) abgestimmten Tarifordnung eine einmalige
Anschlussentschädigung. Die Anschlussentschädigung
wirddurchdiePRIORISProjektAGerhoben.

DiefolgendeTarifordnungistaktuellvorgesehen;PreiseinCHF:

In Bauzone Ausserhalb BZ.

ErschliessungganzjähriggenutzterWohn-undGewerbegrundstücke,wenngleichzeitigalle
NutzungseinheitenausgebautwerdenundeinAbonnementabgeschlossenwird.

0 1'900.00 *

ErschliessungganzjähriggenutzterWohn-undGewerbegrundstücke,wennalleNutzungseinheiten
ausgebautwerden.

700.00 1'900.00 *

ErschliessungganzjähriggenutzterWohn-undGewerbegrundstücke,ohneAusbauder
Nutzungseinheiten.

1’700.00 nachAufwand

GrundtarifErschliessungnichtganzjähriggenutzteGrundstücke,wenngleichzeitigein
Abonnementabgeschlossenwird.

700.00 nachAufwand

GrundtarifÖkonomiegebäude,wenngleichzeitigeinAbonnementabgeschlossenwird. 700.00 nachAufwand

ProOTODose1.-6.Nutzungseinheiten(Anschlüsse)** 600.00 600.00

ProOTODose7.-X.Nutzungseinheiten(Anschlüsse)** 500.00 500.00

EinmaligeAufschaltgebühr 80.00 80.00

Nacherschliessungen(ausserhalbinitialerErschliessung{Rollout}) NachAufwand NachAufwand

* FürganzjähriggenutzteWohn-undGewerbegrundstückeimUmkreisvon50MeterangrenzendandieBauzonewerdendieTarifefürdieBau-
zoneverrechnet.

** RückvergütungbeiAbschlusseineszweijahres-AbonnementsbeimProviderderWahlCHF500

Glasfaser-Reglement

Die Projektverantwortlichen von PRIORIS haben in Zu-
sammenarbeitmitallenbeteiligtenGemeindensowieun-
terMitwirkungderGewerbe-Treuhanddasnachstehende
Glasfaser-Reglementerarbeitet.DasReglementbildetdie
GrundlagefürdieUmsetzungdesVorhabensrespektive
dieMitwirkungderGemeindeimProjekt.DasReglement
wirdinallenbeteiligtenGemeindenzurGenehmigungvor-
gelegt,undzwargleichlautend.Dasbedeutet,dassdas
ReglementunverändertzumEntscheidvorzulegenist.

NachstehendwirddasReglement,wieesderGemeinde-
versammlungzurGenehmigungvorgelegtwird,ineiner
Zusammenfassungveröffentlicht.DasvollständigeReg-
lementwirdanderGemeindeversammlungeröffnetund
kann auch in der Aktenauflage eingesehen werden.
EbensokanndieTarifordnungzumGlasfaserreglement
inderAktenauflageeingesehenwerden.GemässGlas-
faserreglement ist der Gemeinderat für den Erlass der
Tarifordnungzuständig.DieTarifordnungentsprichtden
indenvorstehendenErläuterungenerwähntenGrundla-
gen.
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Auszug aus dem Glasfaser-Reglement der 
 Einwohnergemeinde Entlebuch vom …

I.  Allgemeines

Art. 1 Gegenstand und Zweck
1 Dieses Reglement regelt dieGlasfasernetzversorgung
(FTTH)aufdemGemeindegebietvonEntlebuch.

2 EslegtdieVoraussetzungenundRahmenbedingungen
fürdieErstellung,BetriebundFinanzierungdesGlasfa-
sernetzesfest.

Art. 2 Bau und Betrieb
1 DieGlasfaser-Gesellschaftbaut inKooperationmitder
PRIORISProjektAGundderGemeindeeinGlasfaser-
netz,dasPrivat-undGeschäftskundenimRahmenvon
privatrechtlichenVerträgenzurVerfügungstehenwird.
Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen
wirdderZugangzumNetz(OpenAccess)gewährt.

2 EigentümerindesGlasfasernetzesistdieGlasfaser-Ge-
sellschaft. ZumNetz gehören die gesamte Glasfaser-
Anschlussleitung (Kabelkanalisationen, Kabel etc.) bis
undmitHausanschlusskasten(BEP)undallefürdenBe-
trieberforderlichen technischenAnlagen imNetz.Die
HausverkabelungabBEPbisundmitOTOsteht imEi-
gentumderGrundeigentümer.

3 DieNutzungundVermarktungdesGlasfasernetzeser-
folgtdurchdiePRIORISProjektAG.

Art. 3  Rechtsverhältnisse
1 DiePflichtenderPRIORISProjektAGundderGlasfaser-
GesellschaftwerdeninausführendenKooperationsver-
trägenkonkretisiert.DerGemeinderatkannmitdenKo-
operationspartnern die notwendigen Verträge
abschliessen.

2 DieAnschlüssewerden jeweilsmitdenGrundeigentü-
merndurcheinenAnschlussvertraggeregelt.…

3 VerträgemitAnbieternvonTelekommunikationsdienst-
leistungen….

Art. 4  Beizug Dritter
1 DiePRIORISProjektAGunddieGlasfaser-Gesellschaft
können…Drittebeiziehenunddiedafürnotwendigen
Verträgeabschliessen.

2 SiebleibenauchbeimBeizugDritterfürdieEinhaltung
der…Verpflichtungenverantwortlich.

II. Erschliessung

Art. 5  Erschliessungsgebiet
1 DieGlasfaser-Gesellschaft…erschliesstdieGrundstü-
ckeimGemeindegebietmiteinemGlasfasernetz….

2 Die Erstellung einesGlasfasernetzes imGemeindege-

biet erfolgt, wenn für 60% der FTTH relevanten Nut-
zungseinheiten unterzeichnete Anschlussverträge mit
denGrundeigentümernvorliegen.

Art. 6 Anschluss an das Glasfasernetz
1 In der Bauzone werden… sämtlicheGrundstücke an
das Glasfasernetz (inkl. Hausanschluss) erschlossen,
soferndieGrundeigentümernichtgegenüberderGlas-
faser-Gesellschaftauf ihrAnschlussrechtandasGlas-
fasernetzverzichten.BeieinemVerzicht(bzw.Nichtun-
terzeichnungdesAnschlussvertragesbinnen6Monaten
ab Zustellung des Angebots) erlischt das Anschluss-
recht automatisch. Spätere Nacherschliessungen zu
Vollkosten können bei der Glasfaser-Gesellschaft
schriftlichbeantragtwerden…

2 Auch ausserhalb der Bauzone besteht grundsätzlich
(unterVorbehalt…)einAnspruchderGrundeigentümer
aufAnschluss…fürbestehendeBautenundAnlagen.
AusgenommensindÖkonomiegebäudeundnichtganz-
jährigbewohnteBauten.

Art. 7 Anschlussvertrag
1 Die Details des Anschlusses werden in einem An-
schlussvertrag zwischen den Grundeigentümern und
derGlasfaser-Gesellschaftgeregelt.

2 BeiderinitialenErschliessungdesGlasfasernetzeswird
einspätestesAnmeldedatumfürErstanmeldervonAn-
schlussverträgen6MonateabZustellungdesAngebots
festgelegt….DieGlasfaser-Anschlussverträgemüssen
aufdenNamenderGrundeigentümerlauten.

Art. 8 Nutzungsrecht (Wahlfreiheit) 
Die PRIORIS Projekt AG garantiert den Grundeigentü-
mern,dassdieEndkundendieTelekommunikationsanbie-
ter, die imGemeindegebietDienste überdasGlasfaser-
netzanbieten,freiwählenkönnen(Wahlfreiheit).

Art. 9 Umfang und Leistung
DieErrichtungdesGlasfasernetzesdurchdieGlasfaser-
Gesellschaft inKooperationmitderPRIORISProjektAG
umfasstdieErrichtungdesgesamtenLeitungsnetzesbis
indiejeweiligeNutzungseinheit.…

Art. 10 Information über Netzinfrastruktur
1 …

Art. 11 Erschliessungs-, Zugangs- und Nutzungs-
rechte
1 …
2 Die anschlusswilligen Grundeigentümer räumen der
PRIORISProjektAG…unentgeltlichdasRechtein,die
Rohre undGlasfaserleitungen auf ihrenGrundstücken
zuverlegenundverpflichtensich,dieVerlegungzeitlich
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unbegrenzt zu dulden….DieGrundeigentümer haben
Hand zu bieten zur Eintragung einer entsprechenden
DienstbarkeitimGrundbuch,fallsdiesverlangtwird.…

3 Die anschlusswilligen Grundeigentümer verpflichten
sich…dieselbenRechteanalogauchinBezugaufden
Anschluss von Gebäuden auf Nachbargrundstücken
einzuräumen.DieVertragsparteienregelndiekonkreten
ModalitätenimRahmeneinesDurchleitungsrechts.

4 Bei allen übrigen Durchleitungen ohne Anschlüsse
können die Bestimmungen und Tarife für Durchlei-
tungsrechte des Bauernverbands geltend gemacht
werden.

III. Kostenbeiträge

Art. 12 Anschlussentschädigung
1 Für die Finanzierung des Glasfasernetzes erhebt die
Glasfaser-Gesellschaft eine einmalige Anschlussent-
schädigung.

2 Diese einmalige Anschlussentschädigung kann sich
entwederauseinempauschalenBetragfürangeschlos-
seneGrundstückeundeinemzusätzlichenpauschalen
BetragproWohnung/Geschäftslokal imangeschlosse-
nenGrundstück(d.h.proOTO-Dose)zusammensetzen
oderausdemeffektivenAufwand fürdieRealisierung
desAnschlussesimEinzelfallergeben.Massgebendfür
die Bestimmung der Anschlussentschädigung ist der
ZeitpunktderVertragsunterzeichnung.

3  ... 

Art. 13 Bemessungsparameter 
 Anschlussentschädigung
1 DieAnschlussentschädigungenwerdendurchdenGe-
meinderatinAbstimmungmitderPRIORISVerbundAG
sowie der Glasfaser Gesellschaft gestützt auf dieses
ReglementineinerTarifordnungfestgelegt.DenTarifen
liegenfolgendeBemessungsparameterzuGrunde:

 a. LagederGrundstücke
  1. InnerhalbderBauzone
  2. AusserhalbderBauzone
 b. Nutzungsgrad
  1. Ganzjährig genutzte Anschlüssewie Bau-,Ge-

werbe-,VerwaltungundIndustrie
  2. NichtganzjähriggenutzteAnschlüssewiebspw.

Ferienwohnungen
  3. Ökonomiegebäude
  4. Bauland
 c. NacherschliessungnachAufwand.…
2 DienichtkostendeckendenTarifefürdenAnschlussvon
GrundstückenimRahmenderinitialenErschliessung…
betragenzwischenCHF0.00undCHF6‘000.00(zzgl.
MwSt. undvorbehältlichTeuerungsanpassung),wobei
folgendeTariftypenunterschiedenwerden:

 a. InnerhalbBauzone:
  1. GanzjähriggenutzteWohn–undGewerbegrund-

stücke
  2. NichtganzjähriggenutzteGrundstücke
  3. Bauland
  4. Ökonomiegebäude
 b. AusserhalbBauzone:
  1. GanzjähriggenutzteWohn–undGewerbegrund-

stücke
  2. NichtganzjähriggenutzteGrundstücke
  3. Ökonomiegebäude
3 Zusätzlichwird imRahmender initialenErschliessung
ein pauschaler Betrag pro Nutzungseinheit der ange-
schlossenen Grundstücke (d.h. pro OTO-Dose) erho-
ben. Die Tarife für die Inhaus-Erschliessung betragen
zwischen 300.00 und 1‘000.00CHF (zzgl.MWST und
vorbehältlich Teuerungsanpassung) pro Nutzungsein-
heit(z.B.Wohnung,Gewerbebetrieb).IstdieOTOmehr
als50LeitungsmetervomBEPentfernt,sinddieüber50
Leitungsmeter hinausgehenden Installationskosten zu-
sätzlich nach effektivemAufwand durch dieGrundei-
gentümerzutragen.

4 Spätere Nacherschliessungen… sowie die initiale Er-
schliessungfürnichtganzjähriggenutzteGrundstücke
undÖkonomiegebäude ausserhalb der Bauzone kön-
nenbeiderGlasfaser-Gesellschaftbeantragtwerden.

5 DieKostenfürdenBau,denUnterhaltunddenBetrieb
desGlasfasernetzeswerdennebenderErhebungvon
einmaligenAnschlussentschädigungenweiter

 a. über die von Anbietern von Telekommunikations-
dienstenandiePRIORISProjektAGgestütztaufdie
entsprechendenprivatrechtlichenNetznutzungsver-
trägezuleistendenEntschädigungensowie

 b. durchdieBeteiligungen…anderPRIORISProjekt
AG im Rahmen der getroffenen Kreditbeschlüsse
gedeckt.

6 Die einmaligen Anschlussentschädigungen sowie die
Entschädigungen der Netznutzungsverträge sind so
festzulegen, dass der Bau, Unterhalt und der Betrieb
des Glasfasernetzes insgesamt kostendeckend erfol-
gen, eine Verzinsung undAbschreibung vonAnlagen
desGlasfaserkabelnetzesmöglichsindundmitderFüh-
rung des Glasfasernetzes ein angemessener Gewinn
erzieltwerdenkann.

IV. Haftung

Art. 14 Haftung für Schaden
…

Art. 15 Handänderungen
…
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V. Inkrafttreten

Art. 16 Inkrafttreten
Das Reglement tritt mit Beschlussfassung durch die
Stimmberechtigtenvom5.Juni2024inKraft.

Orientierung, Meinungsbildung, 
 Aktenauflage

Am31.Mai2023undam15.April2024wurdeanlässlich
der Gemeinde- respektive Orientierungsversammlung
ausführlichüberdasProjektinformiert.ZahlreicheFragen
konntenbeantwortetwerden.Zudemexistiertenentspre-
chendes Informationsmaterial sowie die Projekt-Website
www.prioris.com.
InderAktenauflagesindergänzendzudenvorstehenden
ErläuterungenzurEinsichtverfügbar:
–GlasfaserreglementderEinwohnergemeindeEntlebuch
–Tarifverordnung zum Glasfaserreglement der Einwoh-
nergemeindeEntlebuch

Beurteilung des Gemeinderates

DerGemeinderat istüberzeugt,mitdiesemnachhaltigen
ProjektfüralleEinwohnerinnenundEinwohnereinenlang-
fristigen und grossartigen Mehrwert zu schaffen. Er
schlägtdahereineBeteiligungderGemeinde imProjekt
PRIORISvor,welcheseineVollerschliessungmitGlasfa-
serinternetbezweckt.Damitverbunden istderErlassei-
nes neuen Reglements sowie die finanzielle Beteiligung
derGemeindeanderPRIORISVerbundAG.

Die verschiedenen Dokumente im Zusammenhang mit
demGlasfasernetzPRIORISstehenimlogischenZusam-
menhangzueinander.AlleAnträgesindalsEinheitderMa-
teriezubetrachten.EshandeltsichumbedingteAbstim-
mungsvorlagen im Sinne von § 85 StRG: Die einzelnen
VorlagenwerdennurunterderBedingungangenommen,
dasssieauchimFallederAnnahmenurinKrafttritt,wenn
auchdieanderenmitihrzusammenhängendenVorlagen
analogbeschlossenwerden.

Wie vorstehendbereits erläutert, liegtdie Finanzkompe-
tenz sowohl für die Beteiligung an der Prioris AG (CHF
37‘286.00) als auch für das Darlehen (CHF 462‘714.00)
beimGemeinderat.DieStimmberechtigtenbeschliessen
mitdemEntscheidzum(unveränderten)Glasfaser-Regle-
ment über die Beteiligung der Gemeinde Entlebuch am
GlasfasernetzPRIORIS.

DerGemeinderatbeantragtnachstehenddieunveränder-
teGenehmigungdesReglements für dasGlasfasernetz
PRIORIS.DasReglementgiltalsangenommen,wennes

unverändertzurVorlageangenommenwird.Dies,umsi-
cherzustellen,dassalleGemeindendiegleichenRegeln
anwenden.

Bericht der Controllingkommission

AlsControllingkommissionhabenwirdenrechtsetzenden
ErlassGenehmigungGlasfaserreglementderEinwohner-
gemeindeEntlebuchbeurteilt.UnsereBeurteilungerfolgte
nachdemgesetzlichenAuftragsowiedemHandbuchFi-
nanzhaushaltderGemeinden,Kapitel2.5Controlling.

GemässunsererBeurteilungistderEntwurfmitdenmass-
gebenden gesetzlichen und verfassungsmässigen
Grundlagen imBund,KantonundderGemeindeverein-
bar.DieBestimmungensindklarundverständlichformu-
liert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenhei-
ten.DarüberhinaussinddieAuswirkungendesErlasses
genügendklarundvollständigdargelegt.

Wirempfehlen,denrechtsetzendenErlassGenehmigung
Glasfaserreglement der Einwohnergemeinde Entlebuch
zugenehmigen.

Entlebuch,12.April2024

Die Controllingkommission: Franz Bieri (Präsident), Mar-
kusBrun,SeppiFelder,PascalStuder,WilliWigger

DerBerichtderControllingkommissionkanninderAkten-
auflageoderaufderHomepageeingesehenwerden.

Antrag des Gemeinderates:
GenehmigungdesunverändertenReglements«Glasfaser-
reglementderEinwohnergemeindeEntlebuch»zurUmset-
zungdesProjektes«PRIORIS».
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Traktandum 2

Jahresbericht 2023

Das Wichtigste in Kürze

Vorbemerkungen

DasRechnungsergebniswirdunterdemOberbegriff«Jah-
resbericht» präsentiert. Dabei legt der Gemeinderat Re-
chenschaftüberdieUmsetzungdesLegislaturprogramms,
die Auftragserfüllung in den Aufgabenbereichen und die
Jahresrechnungab.

Nachstehend werden folgende Angaben in einer Zusam-
menfassungaufgezeigt:
–InvestitionsrechnungnachAufgabenbereichen(Seite13)
–InvestitionsrechnungnachKostenarten(Seite13)
–ErfolgsrechnungnachAufgabenbereichen(Seite14)
–ErfolgsrechnungnachSachgruppen(gestufterErfolgsaus-
weis)(Seite15)

–Bilanz(Seite16)
–Finanzkennzahlen(ZusammenfassungSeite16)
–Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen 
(Seiten17-21)

–Erläuterungen über die gesetzlichen Vorgaben zum
AnhangderJahresrechnung(Seite22)

–Hinweise zu Kreditüberschreitungen, Kreditübertragun-
gen,Eventualverpflichtungen(Seite22)

Anhänge zur Jahresrechnung
FolgendeUnterlagenwerdenergänzendzudenErläuterun-
genindenAufgabenbereichenalsBestandteiledervollstän-
digenBotschaftrespektivealsderenAnhangpräsentiert:
–Sonderkreditkontrolle
–Geldflussrechnung
–BerichtüberdasBeitragscontrolling
–Rechnungslegungsgrundsätze
–ErläuterungenbeiAbweichungenvondenRechnungsle-
gungsgrundsätzen

–BerichtüberdiefinanziellenZusicherungen
–Auszug Investitionsrechnung (nach Sachgruppen und
nachLeistungsgruppen)*

–HerleitungdesergänztenBudgets(Investitionsrechnung)*
–Auszug der Erfolgsrechnung (nach Aufgabenbereichen
undnachLeistungsgruppen)*

–Bilanzdetails*
–ErläuterungenzudenFinanzkennzahlen*
–Anlagespiegel*
–Rückstellungsspiegel*
–Beteiligungsspiegel*
–Eigenkapitalnachweis*
–Sonderkreditkontrolle*
–BerichtControllingkommission*
–BerichtBDOAG*

AufgrunddesUmfangsverzichtetderGemeinderatbewusst
aufdenAbdruckallerDokumente.DiemiteinemStern(*)ge-
kennzeichnetenUnterlagensindnichtindieBotschaftinteg-
riert,sondernimAnhangzufinden.DievollständigenUnter-
lagenkönnenaufderHomepageheruntergeladenoderbei
derGemeindekanzleieingesehenrespektivebestelltwerden.

Kurzversion der Versammlungsbotschaft als Flyer
IndervorliegendenverkürztenAusgabederGemeindever-
sammlungsbotschaftsinddieErläuterungenzumJahresbe-
richtrespektivezurRechnung2023nurinzusammengefass-
terFormenthalten.AufAnregungderControllingkommission
hatderGemeinderatdenbisherigenUmfangfürdenFlyerim
VergleichzudenVorjahrenverkürzt.DiedetailliertenAn-
gabensindinderGemeindeversammlungsbotschaftent-
halten, welche in der Aktenauflage auf der Gemeinde-
kanzleiersichtlichsindundunterwww.entlebuch.chunter
Aktuelleseingesehenwerdenkönnen.

MiteinemErtragsüberschussvonCHF753‘626.17schliesst
dieRechnung2023umrundCHF650‘000.00besserabals
budgetiert (Budget 2023: + CHF 104‘285.15). Einerseits
konnte in den meisten Aufgabenbereichen mit weniger
Kostenaufwandabgerechnetwerden.Andererseitshaben
sichverschiedeneErtragspositionenpositivaufdasErgeb-
nis ausgewirkt. Zum deutlich besseren Ergebnis haben
diesmalnichteinzelnegrossePostenbeigetragen,sondern
vielekleinerePositionen.Eskannauchfestgestelltwerden,
dassdieKennzahlendiekantonalenVorgabenerfüllen.
DieInvestitionsrechnungschliesstbeiEinnahmenvonCHF
455’312.75undAusgabenvonCHF4‘300’616.48mitNetto-
investitionenvonCHF3‘845’303.73ab.Budgetiertwarein
NettoergebnisvonCHF5‘769’900.00.BeiderInvestitions-
rechnungwurdenimJahr2023wenigerMittelbenötigtals
gedacht beim Neubau Werkhof, zusätzlicher Schulraum
Pfrundmatt, Port-Saal, Ausbau Glaubenbergstrasse, Sa-
nierung Aufbahrungshalle, Bahnhofplatzgestaltung, zu-
sätzlicherSchulraumBodenmattund infolgeVerzögerun-
gen bei Planung/Baustart. Beim Kauf des neuen
Material-undPionierfahrzeugsderFeuerwehrwurdendie
PersonalkostenfürdieBeschaffungzusätzlichgebucht.
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Rechnung
2022

ergänztes  
Budget 2023*

Rechnung
2023

Abweichung

Nettoinvestitionen –3’260’652.24 –5’769’900.00 –3’845’303.73 –33.36%

Total
Ausgaben 3’507’216.04 6’534’400.00 4’300’616.48 –34.18%
Einnahmen 246’563.80 764’500.00 455’312.75 –40.44%

Aufgabenbereich

25 Bau,Infrastruktur,Verkehr

Ausgaben 3’507’216.04 6’237’200.00 3’998’995.51 –35.88%
Einnahmen 246’563.80 620’000.00 296’945.39 –52.11%

Nettoinvestition 3’260’652.24 5’617’200.00 3’702’050.12 –34.09%

40 Energie,Umwelt

Ausgaben – 110’000.00 109’692.02 –0.28%
Einnahmen – 60’000.00 73’876.81 23.13%

Nettoinvestition – 50’000.00 35’815.21 –28.37%

45 Sicherheit

Ausgaben – 187’200.00 191’928.95 2.53%
Einnahmen – 84’500.00 84’490.55 –0.01%

Nettoinvestition – 102’700.00 107’438.40 4.61%

Zusammenzug Rechnung 2023

Investitionsrechnung (IR)

Investitionsrechnung 2023 nach Aufgabenbereichen

Investitionsrechnung 2023 nach Kostenarten (gestufte Investitionsrechnung)

Rechnung
2022

ergänztes  
Budget 2023*

Rechnung
2023

Abweichung

50 Sachanlage 3’105’818.96 6’289’400 4’100’745.68 -34.80%

51 InvestitionenaufRechnungDritter 0.00 0.00 0.00 -

52 ImmaterielleAnlagen 0.00 0.00 0.00 -

54 Darlehen 0.00 0.00 0.00 -

55 BeteiligungenundGrundkapitalien 0.00 0.00 0.00 -

56 EigeneInvestitionsbeiträge 401’397.08 245’000.00 199’870.80 -18.42%

57 DurchlaufendeInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 -

59 ÜbertraganBilanz 246’563.80 0.00 0.00 -

Investitionsausgaben (-) 3’753’779.84 6’534’400.00 4’300’616.48 -34.18%

60 ÜbertragungvonSachanlagenindasFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 -

61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00 -

62 ÜbertragungimmaterielleAnlagenindasFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 -

63 InvestitionsbeiträgefüreigeneRechnung 246’563.80 764’500 455’312.75 -40.44%

64 RückzahlungvonDarlehen 0.00 0.00 0.00 -

65 ÜbertragungvonBeteiligungenindasFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 -

66 RückzahlungeigenerInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 -

67 DurchlaufendeInvestitionsbeitrag 0.00 0.00 0.00 -

69 ÜbertraganBilanz 3’507’216.04 0.00 0.00 -

Investitionseinnahmen (+) 3’753’779.84 764’500.00 455’312.75 -40.44%

Nettoinvestitionen 0.00 5’769’900.00 3’845’303.73 -33.36%

*ergänztes Budget 2023 = inkl. Kreditübertragungen vom Vorjahr
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Rechnung
2022

Budget
2023*

Rechnung
2023

Abweichung

Ertragsüberschuss 1’337’383.73 104’285.15 753’626.17 622.66%

Total
Aufwand 26’443’467.38 27’608’659.85 27’019’582.92 –2.13%

Ertrag 27’780’851.11 27’712’945.00 27’773’209.09 0.22%

Aufgabenbereich

10 Politik,Wirtschaft

Aufwand 2’187’283.75 2’744’612.00 2’402’901.98 –12.45%

Ertrag 1’810’718.63 2’212’547.00 1’965’729.15 –11.16%

Globalbudget 376’565.12 532’065.00 437’172.83 –17.83%

15 Kultur,Freizeit

Aufwand 435’912.08 464’925.65 426’163.29 –8.34%

Ertrag 1’922.00 2’700.00 8’223.50 204.57%

Globalbudget 433’990.08 462’225.65 417’939.79 –9.58%

20 Bildung

Aufwand 9’835’049.45 10’257’445.05 10’453’441.49 1.91%

Ertrag 5’532’762.70 5’661’732.65 5’858’627.26 3.48%

Globalbudget 4’302’286.75 4’595’712.40 4’594’814.23 –0.02%

25 Bau,Infrastruktur,Verkehr

Aufwand 6’592’073.32 6’382’924.20 6’259’989.79 –1.93%

Ertrag 4’709’511.73 4’243’056.90 4’177’324.55 –1.55%

Globalbudget 1’882’561.59 2’139’867.30 2’082’665.24 –2.67%

30 Finanzen

Aufwand 701’486.79 873’589.25 728’528.77 –16.61%

Ertrag 14’113’569.65 14’360’100.00 14’517’638.94 1.10%

Globalbudget –13’412’082.86 –13’486’510.75 –13’789’110.17 2.24%

35 Soziales

Aufwand 4’990’036.88 5’500’365.35 5’356’761.72 –2.61%

Ertrag 174’771.81 194’820.20 143’364.56 –26.41%

Globalbudget 4’815’265.07 5’305’545.15 5’213’397.16 –1.74%

40 Energie,Umwelt

Aufwand 683’109.34 725’148.65 714’059.54 –1.53%

Ertrag 504’325.31 506’043.60 549’933.05 8.67%

Globalbudget 178’784.03 219’105.05 164’126.49 –25.09%

45 Sicherheit

Aufwand 1’018’515.77 659’649.70 677’736.34 2.74%

Ertrag 933’269.28 531’944.65 552’368.08 3.84%

Globalbudget 85’246.49 127’705.05 125’368.26 –1.83%

Erfolgsrechnung (ER)

Erfolgsrechnung 2023 nach Aufgabenbereichen
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Erfolgsrechnung 2023 nach Sachgruppengliederung (gestufter Erfolgsausweis)

Rechnung
2022

Budget 
2023*

Rechnung
2023

Abweichung

30 Personalaufwand 8’041’833.80 8’209’000.00 8’353’608.58 1.76%

31 Sach-/übrigerBetriebsaufwand 2’949’099.18 3’327’600.00 2’840’335.68 –14.64%

33 AbschreibungenVV 1’187’449.60 1’189’300.00 1’204’422.11 1.27%

35 EinlagenFonds,Spezialfinanzierungen 111’756.87 44’845.55 132’193.40 194.77%

36 Transferaufwand 7’344’752.40 7’856’600.00 7’889’424.02 0.42%

37 DurchlaufendeBeiträge 0.00 10’000.00 0.00 –100.00%

39 InterneVerrechnungen 5’785’098.04 6’540’614.30 6’197’137.36 –5.25%

Total Betrieblicher Aufwand 25’419’989.89 27’177’959.85 26’617’121.15 –2.06%

40 Fiskalertrag 8’204’725.15 8’233’000.00 8’386’226.05 1.86%

41 RegalienundKonzessionen 154’024.70 170’400.00 161’692.60 –5.11%

42 Entgelte 1’890’875.98 1’998’000.00 1’904’258.38 –4.69%

43 VerschiedeneErträge 0.00 0.00 0.00 –

45 EntnahmenFonds,Spezialfinanzierungen 138’195.50 53’403.55 60’105.50 12.55%

46 Transferertrag 9’758’776.43 9’561’627.15 9’859’622.66 3.12%

47 DurchlaufendeBeiträge 0.00 10’000.00 0.00 –100.00%

49 Int.Verrechnungen,Umlagen 5’785’098.04 6’540’614.30 6’197’137.36 –5.25%

Total Betrieblicher Ertrag 25’931’695.80 26’567’045.00 26’569’042.55 0.01%

Ergebnis aus betr. Tätigkeit 511’705.91 –610’914.85 –48’078.60 –92.13%

34 Finanzaufwand 948’983.49 356’200.00 327’967.77 –7.93%

44 Finanzertrag 1’351’334.31 648’000.00 706’345.54 9.00%

Ergebnis aus Finanzierung 402’350.82 291’800.00 378’377.77 29.67%

Operatives Ergebnis 914’056.73 319’114.85 330’299.17 –203.50%

38 AusserordentlicherAufwand 74’494.00 74’500.00 74’494.00 –0.01%

39 AusserordentlicherErtrag 497’821.00 497’900.00 497’821.00 –0.02%

Ausserordentliches Ergebnis 423’327.00 423’400.00 423’327.00 –0.02%

Nettoinvestitionen 1’337’383.73 104’285.15 753’626.17 622.66%
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1.1.2023 Zunahme Abnahme 31.12.2023
AKTIVEN 54’408’237.59 75’045’575.86 71’889’124.98 57’564’688.47

Umlaufvermögen 9’679’853.57 67’527’671.23 66’836’843.14 10’370’681.66

Anlagevermögen 44’728’384.02 7’517’904.63 5’052’281.84 47’194’006.81
10 Finanzvermögen Anlagevermögen 11’230’976.85 64’928.75 12’059.65 11’283’845.95
14 Verwaltungsvermögen 33’497’407.17 7’452’975.88 5’040’222.19 35’910’160.86

PASSIVEN 54’408’237.59 46’641’078.59 43’484’627.71 57’564’688.47

20 Fremdkapital 23’758’813.62 44’358’915.94 41’590’137.38 26’527’592.18
Kurzfristiges Fremdkapital 6’590’541.47 44’358’915.94 41’416’817.48 9’532’639.93

Langfristiges Fremdkapital 17’168’272.15 173’319.90 16’994’952.25

29 Eigenkapital 30’649’423.97 2’282’162.65 1’894’490.33 31’037’096.29
290 Verpflichtungen/Vorschüsseggü.SF 6’028’381.11 111’987.40 41’405.00 6’098’963.51

291 Fonds 1’636’518.47 20’206.00 17’880.60 1’638’843.87

295 Aufwertungsreserve(Einführ.HRM2) 5’532’760.32 58’959.35 497’821.00 5’093’898.67

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 17’451’764.07 2’091’009.90 1’337’383.73 18’205’390.24

2990 Jahresergebnis 1’337’383.73 753’626.17 1’337’383.73 753’626.17
2999 KumulierteErgebnissederVorjahre 16’114’380.34 1’337’383.73 17’451’764.07

Sollwert Rechnung
2022

ergänztes  
Budget 2023*

Rechnung
2023

Selbstfinanzierungsgrad – 71.2% 31% 48.0%

SelbstfinanzierungsgradDurchschnittüber5Jahre >=80%* 127.80% 55% 94.4%

Selbstfinanzierungsanteil >=10%* 10.5% 5.4% 8.6%

Zinsbelastungsanteil <4% 0.8% 0.9% 0.8%

Kapitaldienstanteil <15% 7.2% 7.6% 7.4%

Nettoverschuldungsquotient <150% 25.6% 48% 42.9%

NettoschuldjeEinwohner/-in 
(zweifacheskantonalesMittel2020:870)

<2’500 874 1’597 1’492

NettoschuldjeEinwohner/-inohneSpezialfinanzierungen <3’000 1’140 1’835 1’696

Bruttoverschuldungsanteil <200% 106.2% 124.3% 120.9%

Finanzkennzahlen

* Sollwert ist nur massgebend, wenn die Nettoschuld pro Einwohner und Einwohnerin mehr als 1‘500 Franken beträgt.

Beurteilung der Finanzkennzahlen für die 
 Gemeinde Entlebuch
DieKennzahlenderRechnung2023wurdenmitdemFi-
nanzplanungstool HRM2 des Kantons Luzern erhoben.
AlleKennzahlenerfüllendiegesetzlichenVorgaben.Wei-
tereErläuterungenzudenFinanzkennzahlensindimAn-
hangersichtlich.

DiedetaillierteBilanzistimAnhangersichtlich.SiekannaufderHomepageheruntergeladenoderbeiderGemeinde-
kanzleibestelltwerden.

Bilanz per 31. Dezember 2023
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Aufgabenbereiche

NachstehendwerdendieachtAufgabenbereichederGe-
meinde Entlebuch dargestellt. Bezüglich Beschreibung
desLeistungsauftrags,desBezugszurStrategie/demLe-
gislaturprogramm 2020-2024, zur Lagebeurteilung, der
Chancen/Risikenbetrachtung,denMassnahmenundPro-

jektensowiedenMessgrössen,Indikatorenwirdauchauf
dieBudget-Unterlagenvom13.Dezember2022sowiedie
vollständige Gemeindeversammlungsbotschaft verwie-
sen.DieseUnterlagenkönnenaufderHomepageherun-
tergeladenoderbeiderGemeindekanzleibestelltwerden.

Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
Die Gemeinde ist gut strukturiert. Die Stellvertretungen
sindgeregelt.DasDienstleistungsangebot istbreitgefä-
chert,zeitgemässaufgebautundgutorganisiert.Wahlen

undAbstimmungenwerdenvorschriftsgemässvorberei-
tetunddurchgeführt.DerGemeinderatpflegtdenKontakt
zuLandwirtschaft,Gewerbe,UBE,Wirtschaftsförderung
undderRegionLuzernWest.

Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
Am 22. Januar 2023 hat die Entlebucher Bevölkerung
«JA»zumneuenPort-Saalgesagt.FürunsereVereine,die
ProjektgruppeunddieKommissionistdasResultatdieser

AbstimmungeinwichtigerMeilenstein.AuchimBerichts-
jahr wurden die Entlebucher Kultur- und Sport-Vereine
wiedermitfinanziellenBeiträgenunddemZurverfügung-
stellenvonInfrastrukturunterstützt.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
Im Ressort Politik undWirtschaft fiel das Nettoergebnis
insgesamtbesserausalsbudgetiert.BeidenAufgaben-
bereichen«PolitischeFührung»und«Wirtschaft»sinddie

Abweichungennurgering.BeimAufgabenbereich«Ver-
waltung»warderAufwandrundCHF90‘000.00tieferals
budgetiert.BegründetwirddiesdurchLohnrückerstattun-
genaufgrundvonKrankheitenundmitdentieferenKosten
fürdieDigitalisierungderGeschäftsverwaltung.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
Auch im aktuellen Berichtsjahr schliesst der Aufgabenbe-
reich«Kultur,Freizeit»einigesbesserab,alsbudgetiert.Ein
Grunddafürist,dassnachderCorona-PandemieeinigeVer-
eineMühehatten, ihreMitgliederzuhaltenundnun inaktiv
sind. ImWeiterenwurde im Jahr 2023 ein Kantonsbeitrag

vonCHF 6‘000.00 an die Denkmalpflege namentlich Bun-
desrat-Zemp-BrunnenfürdieSanierungsarbeitenbezahlt.
Der Beitrag an dieGenossenschaft Schwimmbad Schüpf-
heimwarimJahr2023nocheinmalunterSportbudgetiert,
effektivaberunterBildungabgerechnet,daderBeitrag in-
folgedesSportunterrichtsanhandderSchülerzahlenerho-
benwird.

10 Politik, Wirtschaft

15 Kultur, Freizeit

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 376’565.12 532’065.00 437’172.83 –17.83%

Total
Aufwand 2’187’283.75 2’744’612.00 2’402’901.98 –12.45%

Ertrag 1’810’718.63 2’212’547.00 1’965’729.15 –11.16%

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 433’990.08 462’225.65 417’939.79 –9.58%

Total
Aufwand 435’912.08 464’925.65 426’163.29 –8.34%

Ertrag 1’922.00 2’700.00 8’223.50 204.57%
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Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
Die IT-Kosten sind enorm schwierig vorherzusagen. Vor
allemderIT-UnterhalthatindenvergangenenJahrenzu-
genommen. Auch kleinere, dringend notwendige IT-An-
schaffungenwurdenimJahr2023getätigt.
InfolgederregenBautätigkeitgabesimBerichtsjahreini-
geFamilienzuzügemitschulpflichtigenKindern.DieSchü-

lerzahlensindaufdasSchuljahr2023/2024erstmalsaus-
serordentlich angestiegen. Gleichzeitig hat auch der
GemeinderatdasneuePfrundmatt-Schulhaus-Projektini-
tiiert. 
DiebudgetiertendurchschnittlichenKostenproLernende
konnten knapp nicht erreicht werden. Der kant. Schnitt
liegt aktuell noch nicht vor. Dieserwird erst im Sommer
2024publiziert.

Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
ZurGesamtrevision derOrtsplanung liegt der kantonale
Vorprüfungsbericht vor. Zur Ortsplanungsrevision findet
im Sommer 2024 eine ausserordentliche Gemeindever-
sammlungundimHerbstdieSchlussabstimmungander
Urne statt.
DieÜberbauungMarktplatz istabgeschlossen.DieRäu-
me der neuenGemeindeverwaltungwurden im Februar
2023bezogen,indenenwirunssehrwohlfühlen.
DiePlanungfürdenneuenWerkhofwurdewiederaufge-
nommen und am 26. November wurde an der Urnemit
grosserMehrheitdemSonderkreditzugestimmt.
DiePlanungfürdenPort-Saalwurdefortgesetztunddie

Baubewilligungerteilt.DurchdiverseAbklärungenmuss-
tendieBauarbeitenauf2024hinausgeschobenwerden.
DieUmbauarbeitenanderSchulraumerweiterungBoden-
matt laufen termingerecht und können im Sommer 2024
abgerechnet werden. Die Planung für die Schulraumer-
weiterungPfrundmattwirdweitergeführt.
Für die Sanierung der Glaubenbergstrasse wurde das
Baugesuch aufgelegt. Durch Einsprachen mussten die
Bauarbeitenauf2024hinausgeschobenwerden.
Die Sanierungen an den Gemeinde- und Güterstrassen
sowie an den Kanalisationsanlagen wurden fortgesetzt.
FürdenvorgesehenenBauderARALeitungGfellen-Fins-
terwaldwirdeineneueVarianteweitergeprüft.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
DerAbschlussimAufgabenbereichBildungistpraktisch
eine Punktelandung. Trotz einer Rechnung des Kantons
zumDefizit-AusgleichSonderschulpool,derfürEntlebuch

zusätzliche Kosten von CHF 73‘374.00 auslöste, konnte
dasGlobalbudgetinderBildungeingehaltenwerden.Ein
wichtigerGrund dafür waren auchweitere Nachzahlun-
gen des Kantons an die Gemeinden im Musikschulbe-
reich.

20 Bildung

25 Bau, Infrastruktur, Verkehr

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 4’302’286.75 4’595’712.40 4’594’814.23 –0.02%

Total
Aufwand 9’835’049.45 10’257’445.05 10’453’441.49 1.91%

Ertrag 5’532’762.70 5’661’732.65 5’858’627.26 3.48%

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 1’882’561.59 2’139’867.30 2’082’665.24 –2.67%

Total
Aufwand 6’592’073.32 6’382’924.20 6’259’989.79 –1.93%

Ertrag 4’709’511.73 4’243’056.90 4’177’324.55 –1.55%
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Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
DasharmonisierteRechnungsmodellHRM2widerspiegelt
eineBuchhaltungnachtatsächlichenVerhältnissen.Durch
den erzielten guten Ertragsüberschuss erfüllen alle Fi-
nanzkennzahlendiegesetzlichenVorgaben.Diesbestä-
tigt,dassdieGemeindetrotzderhohenInvestitionenund
der noch bevorstehenden Projekte, finanziell gut aufge-

stelltist.DieSteuereinnahmensindaufeinemstabilenNi-
veau.DieunsichereZinspolitikunddiemöglichenAuswir-
kungenderkantonalenSteuergesetzrevisionsindschwer
kalkulierbar. Das Versicherungswesen wurde einer ge-
samtheitlichenPrüfungunterzogen.Eswurdeneinigeklei-
nereAnpassungengemacht.Erfreulicherweisesindsämt-
liche Finanzkennzahlen in grünem Bereich. Die
NettoschuldproEinwohnerbeläuftsichaufCHF1‘492.00.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
Der Finanzausgleich beläuft sich auf CHF 4‘584‘538.00
undentsprichtdemBudget.
DerAufwand für Verzinsung von kurz- und langfristigen
Finanzverbindlichkeitenfielleichttieferausalsbudgetiert.
NachderÜbernahmedesSteueramtsHasleistdasSteu-

eramteingearbeitetundderAufwandkonntegegenüber
demBudgetgesenktwerden.DerGesamtertragderSteu-
ernunterliegtSchwankungen,konnten jedochetwashö-
herabgerechnetwerdenalsbudgetiert.
Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuern fiel höher aus
alsursprünglichangenommen,jedochfielendieHandän-
derungssteuerntieferausalsursprünglichbudgetiert.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
Beim Projekt Prioris wurden weitere Abklärungen nötig,
waszueinerVerzögerungführte.
DurchdiegrosseBautätigkeitfielenhöhereKostenfürBe-
ratungenundAbklärungenan.
FürdieneueNutzungdesaltenGemeindehauseswurden
neueKontieröffnet(Bodenmatt1).
Bei der Abwasserbeseitigung fielen in verschiedenen
KontentiefereKostenan.
InfolgedervorgesehenenFriedhofsanierungwurdenAn-
schaffungennichtgetätigt.WeiterwarderAufwandinfol-
gewenigenTodesfälletiefer.
BeimFernwärmebetriebbenötigtenwirwenigerHeizma-

terial,somitwarenauchdieBetriebsgebührentiefer.
SämtlicheWohnungenimVerwaltungs-undFinanzvermö-
genwarensehrgutvermietet.DerAufwandwarbeiden
LiegenschaftenimAllgemeinentiefer.
BeidenGemeindestrassenwarendieKostenfürdieRiss-
sanierungenhöherunddieAbschreibungenwarenzutief
budgetiert. Der milde Winter hat weniger Kosten verur-
sacht.
DerAufwandbei denStrassenbeleuchtungenwar dank
derUmrüstungaufLED, trotzhöherenStrompreisen,er-
freulichtiefer.
Der Aufwand für unsere Parkanlagen war infolge mehr
personellenLeistungen,derAnschaffungeinesParkauto-
matenundzusätzlichenSignalisationendeutlichhöher.

30 Finanzen

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Entwicklung der Finanzen: Investitionsrechnung

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget –13’412’082.86 –13’486’510.75 –13’789’110.17 2.24%

Total
Aufwand 701’486.79 873’589.25 728’528.77 –16.61%

Ertrag 14’113’569.65 14’360’100.00 14’517’638.94 1.10%

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 3’507’216.04 6’237’200.00 3’998’995.51 –35.88%

Total
Aufwand 246’563.80 620’000.00 296’945.39 –52.11%

Ertrag 3’260’652.24 5’617’200.00 3’702’050.12 –34.09%
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Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
DieUnterstützungimBereichderwirtschaftlichenSozial-
hilfe ist anspruchsvoll und die meisten Fälle aufwendig.
DieHilfesuchendenwurdenimRahmendergesetzlichen
MöglichkeitenfinanziellaberauchbeiderWiedereinglie-

derungindieArbeitsweltunterstütztundbegleitet.DieJu-
gendarbeitwurdeimJahr2023neuorganisiertunddurch
den Zusammenschlussmit denGemeindenDopplesch-
wand,HasleundRomooszurJugendarbeitUnteresEntle-
buchaufeineneueTrägerschaftgestellt.

Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
DerSlogan«WirlebenneueEnergie»istinderGemeinde
festverankertundwirktsichpositivaufdietäglicheArbeit
aus.BeiGemeindeprojektensowieauchbeiderkommu-
nalenEntsorgungsstelleZwischenwassernwirddasThe-
maEnergieeffizienz,aberauchÖkologieundKlimaschutz
mitberücksichtigt. Die Förderung erneuerbarer Energien
undrationellerEnergienutzungistderGemeindeeingros-

ses Anliegen. Die gemeindeeigenen Energieförderpro-
grammehaben zumZiel, sparsameund rationelle Ener-
gienutzungsowiedenEinsatzvonerneuerbarenEnergien
zuunterstützenundzufördern.DieGemeindeleistetdazu
FörderungsbeiträgeanAnlagenundGeräte.
Die Grüngutannahme der Entsorgungsstelle Zwischen-
wassernentsprichtnichtmehrdenkantonalenVorschrif-
ten.ZurEvaluationwurdeeineArbeitsgruppegebildet.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
ImsozialenBereichsindAusgabenvoralleminderwirt-
schaftlichenSozialhilfeundbeiderRestfinanzierungbei
der Pflege schwierig planbar. Erfreulicherweise ist das
Nettoergebnis im Rechnungsjahr 2023 im Sozialen mit
CHF 3‘726‘407.00 und somit CHF 242‘043.00 tiefer als
budgetiert.

ImVergleichzumVorjahr (2022)warder totaleAufwand
(Nettoergebnis) imBereichSozialesCHF183‘394.00hö-
herausgefallen.
BeiderLangzeitpflegewarderAufwandgrösseralsbud-
getiert. 
BeiderAlimenten-BevorschussungwarderNettoaufwand
imRechnungsjahrmitCHF23‘992.00umCHF6‘483.00tie-
feralsimVorjahrundauchtieferalsbudgetiert.

35 Soziales

40 Energie, Umwelt

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Entwicklung der Finanzen: Investitionsrechnung

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 4’815’265.07 5’305’545.15 5’213’397.16 –1.74%

Total
Aufwand 4’990’036.88 5’500’365.35 5’356’761.72 –2.61%

Ertrag 174’771.81 194’820.20 143’364.56 –26.41%

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 178’784.03 219’105.05 164’126.49 –25.09%

Total
Aufwand 683’109.34 725’148.65 714’059.54 –1.53%

Ertrag 504’325.31 506’043.60 549’933.05 8.67%

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget – 110’000.00 109’692.02 –0.28%

Total
Aufwand – 60’000.00 73’876.81 23.13%

Ertrag – 50’000.00 35’815.21 –28.37%
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Bericht über die Umsetzung des 
 Legislaturprogramms
DieAufgabenundEinsätzeimBereichSicherheitkonnten
auftragsgemässerfülltwerden.DieFeuerwehrunddiere-
gionaleZivilschutzorganisationsindbestensgerüstet,gut
strukturiertundjederzeiteinsatzbereit.EineArbeitsgrup-

pederZivilschutzorganisationNord-WesthatimSommer
2023dieGemeindebeiProjektenunterstützt.
DerKantonhat imHerbst 2023denPolizeipostenEntle-
buchgeschlossen.WirsetzenunsfürdieWeiterführung
einergutenPolizeipräsenzvorOrtein.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
DerKostenanteildesBeitreibungsamteskonntetieferab-
gerechnetwerdenalsbudgetiert.
Bei der Feuerwehr Entlebuch-Hasle fielen die Einsatz-
Sold-ZahlungenunddiedarausentstandenenFolgekos-
ten infolge unvorhersehbarer Ereignisse höher aus als
budgetiert.

ImApril2023konntedasLagerhausandieSchweizerAr-
meevermietetwerden.
BeimSchiesswesenwurdedasBudgetüberschrittenda
grössereUnterhaltsarbeiten bei der SchiessanlageBlin-
deiWolhusen nötigwaren nach dem verheerendenUn-
wetterimSommer2021inWolhusen.

Erläuterungen zu den Finanzen  
(inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)
Infolge höherer Treibstoff- und Personalkosten sind die
Dienstleistungen Dritter bei der Entsorgungsstelle Zwi-
schenwassernhöheralsursprünglicherwartetausgefal-
len.DieVergütungenundRückerstattungendesSammel-

gutssindtieferalserwartet.
Die Kosten der Tierkörpersammelstelle in Schüpfheim
konntentieferabgerechnetwerden.
Im Bereich Energie wurden Erträge von Ersatzabgaben
undRückerstattungengeneriert,dienichtbudgetiertwor-
densind.

45 Sicherheit

Entwicklung der Finanzen: Erfolgsrechnung

Entwicklung der Finanzen: Investitionsrechnung

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget 85’246.49 127’705.05 125’368.26 –1.83%

Total
Aufwand 1’018’515.77 659’649.70 677’736.34 2.74%

Ertrag 933’269.28 531’944.65 552’368.08 3.84%

Rechnung
2022

Budget  
2023

Rechnung
2023

Abw. %

Saldo Globalbudget – 187’200.00 191’928.95 2.53%

Total
Aufwand – 84’500.00 84’490.55 –0.01%

Ertrag – 102’700.00 107’438.40 4.61%
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Anhang zur Jahresrechnung

(gemäss§53Abs.1FHGG)

DieTabellenundErläuterungen,welchegemäss§53des
FinanzhaushaltgesetzesderGemeinden (FHGG)alsAn-
hangzurJahresrechnungverlangtsind,sind indervoll-
ständigenBotschaft sowie imAnhangderselbenenthal-
ten. AufgrunddesUmfangs verzichtet derGemeinderat
bewusstaufdenAbdruckdieserUnterlagenindieserver-
kürzten Botschaft für den Haushaltversand (vgl. Vorbe-
merkungenSeite12).EinzelneAngabenwerdennachste-
hendkurzerwähnt.

DiedetaillierteBotschaftkannaufderGemeinde-Website
heruntergeladenoderbeiderGemeindekanzleiangese-
henundbezogenwerden.

Kreditüberschreitungen
(gemäss§15Abs.3FHGG)

InderRechnung2023musstenkeineKreditüberschreitun-
genbewilligtwerden.AlleAufgabenbereichekonntenin-
nerhalb des bewilligten Globalbudgets abgeschlossen
werden.

Kreditübertragungen
(gemäss§16Abs.2FHGG)

InderRechnung2023wurdensowohlfürdieErfolgsrech-
nungwieauch fürdie InvestitionsrechnungkeineKredit-
übertragungenverbucht.

Eventualverpflichtungen
(gemäss§53Abs.1lit.eFHGG)

EssindkeineEventualverpflichtungenbekannt.

Bericht zur Jahresrechnung

Kontrollbericht kantonale Aufsichtsbehörde

DerKontrollberichtvom25.August2023derkantonalen
Aufsichtsbehörde zum Jahresbericht 2022 (inkl. Rech-
nung2022)wirddenStimmberechtigtenwiefolgteröffnet:
«DiekantonaleAufsichtsbehördehatgeprüft,obderJah-
resbericht 2022 mit dem übergeordneten Recht, insbe-
sonderemitdenBuchführungsvorschriftenunddenver-
langten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die
Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde
EntwicklungdesFinanzhaushalts erfüllt. Sie hatgemäss
Berichtvom25.August2023keineAnhaltspunktefestge-
stellt,dieaufsichtsrechtlicheMassnahmenerfordernwür-
den.»

Bericht und Verfügung des Gemeinderates
Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2023, gemäss
§17desGesetzesüberdenFinanzhaushaltderGemein-
den(FHGG),beinhaltend:
–dieBerichtezudenAufgabenbereicheninklusiveStand
derUmsetzungdesLegislaturprogramms

–die Jahresrechnung 2023, welche mit einem Ertrags-
überschussvonCHF753‘626.17undBruttoinvestitionen
vonCHF4‘300‘616.48abschliesst,

verabschiedet.

Der JahresberichtwirdderexternenRevisionsstelleund
derControllingkommissionzurPrüfungundBerichterstat-
tung übergeben. Ihre Berichte und Empfehlungen sind
nachstehendpubliziert.

Entlebuch,6.März2024

GemeinderatEntlebuch
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Bericht Controllingkommission an die 
 Stimmberechtigten von Entlebuch
AlsControllingkommissionhabenwirdenpolitischenTeil
desJahresberichtesfürdasJahr2023derGemeindeEnt-
lebuchbeurteilt.

UnsereBeurteilungerfolgtenachdemgesetzlichenAuf-
trag sowie demHandbuch Finanzhaushalt der Gemein-
den,Kapitel2.5Controlling.

GemässunsererBeurteilungwerdendieinderGemeinde-
strategie, dem Legislaturprogramm und dem entspre-
chenden Aufgaben- und Finanzplan gemachten Vorga-
ben mehrheitlich umgesetzt. Die im Jahresbericht
dargestellteEntwicklungderGemeindeerachtenwir als
positiv.

Wirempfehlen,denpolitischenTeildesJahresberichtes
desJahres2023zugenehmigen.

Entlebuch,12.April2024

DieControllingkommission:
FranzBieri(Präsident),MarkusBrun,SeppiFelder,Pascal
Studer,WilliWigger

DerBerichtderControllingkommissionkanninderAkten-
auflageoderaufderHomepageeingesehenwerden.

Bericht BDO AG Luzern an die 
 Stimmberechtigten der Gemeinde Entlebuch
WirhabendieJahresrechnungderGemeindeEntlebuch–
bestehend ausderBilanz zum31.Dezember 2023, der
Erfolgsrechnung,derInvestitionsrechnungundderGeld-
flussrechnungfürdasdannendendeRechnungsjahrso-
wiedemAnhang–geprüft.

NachunsererBeurteilungentsprichtdiebeigefügteJah-
resrechnungdengesetzlichenVorschriften.

InÜbereinstimmungmitdengesetzlichenVorschriften§
25FHGGbestätigenwir,dasseingemässdenVorgaben
des Gemeinderates ausgestaltetes Internes Kontrollsys-
temfürdieAufstellungderJahresrechnungexistiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu ge-
nehmigen. 

Luzern,22.April2024

BDOAG:NathalieBleiker,RalfMinder

DerdetaillierteBerichtderBDOAGkanninderAktenauf-
lage eingesehen oder auf der Homepage heruntergela-
denwerden.

Anträge des Gemeinderates:
2.1 Den Bericht der Controlling-Kommission zum

politischenTeildesJahresberichts2023zustim-
mendzurKenntniszunehmen.

2.2 DenPrüfberichtderBDOAG(externeRevisions-
stelle) zum Jahresbericht 2023 zustimmend zur
Kenntniszunehmen.

2.3 DenJahresbericht2023zugenehmigen.
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Wahl externe Revisionsstelle für die Rechnungsprüfung  
2024 und 2025

Grundlagen

GemässArt.28derGemeindeordnung(GO)wählendie
StimmberechtigtendieexterneRevisionsstelleanlässlich
derRechnungsablage.DieAmtsdauerderexternenRevi-
sionsstellebeträgtzweiJahre.

Externe Revisionsstelle

DieWahlderRevisionsstelleerfolgteerstmalsanderGe-
meindeversammlungvom30.August2016 fürdieJahre
2016und2017.AnschliessenderfolgtendieBestätigun-
genfürdiekommendenJahreandenGemeindeversamm-
lungen vom 8. Mai 2018 (Rechnungsabschlüsse
2018/2019), vom 7. September 2020 (Rechnungsab-
schlüsse2020/2021)undvom23.Mai2022(Rechnungs-
prüfung 2022/2023).Die Stimmberechtigtenwähltendie
BDOAGLuzerneinstimmigalsexterneRevisionsstelle.

DieZusammenarbeitmitderBDOAGkonnte indenver-
gangenenJahrenweitervertieftwerden.Dieverantwortli-
chenRechnungsprüferführenihrenAuftragkorrekt,ziel-
gerichtet und kompetent aus. Die Zusammenarbeit
funktioniert gut. Nebst der ordentlichen Rechnungsprü-
fungfindetjeweilsimHerbsteineZwischenprüfungstatt.
DieBDOAGsiehtaucheinenregelmässigenWechselder
fürdieRechnungsprüfungverantwortlichenPersonenvor.

DerGemeinderatunterstütztdieWeiterführungderexter-
nen Revisionsstelle mit der BDO AG und empfiehlt die
WahlderBDOAGalsexterneRevisionsstellefürdiekom-
mendenzweiJahre.

Traktandum 3

Antrag des Gemeinderates:
Wahl derBDOAGLuzern als externeRevisionsstelle
derGemeindeEntlebuchfürdieJahre2024und2025
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Neuwahl der Controllingkommission für die  
Amtsdauer 2024–2028

Grundlagen

GemässArt.14Abs.1 lit.aundArt.29Abs.1derGe-
meindeordnung(GO)wählendieStimmberechtigtenden
PräsidentenunddieweiterenvierMitgliederderControl-
lingkommission.DerAmtsantrittderControllingkommissi-
onistam1.Oktober2024(Art.4Abs.2GO).

Demissionen

Markus Brun, Bachwilstrasse 19, teilt demGemeinderat
mitSchreibenvom23.November2023seineDemission
alsMitgliedderControllingkommissionaufEndederAmts-
dauer2020-2024mit.MarkusBrunwurdeanderGemein-
deversammlung vom 30. August 2016 als Mitglied der
neuenControllingkommissiongewählt.

DerGemeinderatdanktdemDemissionär fürseinEnga-
gementunddieangenehmeZusammenarbeit.MitKompe-
tenz,InteresseundSachverstandhaterdieAufgabenin
derControllingkommissionkorrekt,sachlichundkonstruk-
tiverledigt.

Nominationen
Die Gemeindeversammlung hat gemäss Gemeindeord-
nungvierMitgliederundeinenPräsidenten/einePräsiden-
tinzuwählen.GestütztaufdieNominationenderParteien
sindfolgendePersonenfürdieWahlderControllingkom-
missionfürdieAmtsdauer2024–2028vorgeschlagen:

Mitglieder:
FelderSeppi,Oberzeug,Ebnet,SVP bisher
StuderPascal,Erlengraben3,Finsterwald,SVP bisher
WiggerWilli,Wilgutstrasse12a,DieMitte bisher
DistelAdrian,Dorf33,FDP neu

Präsident:
Bieri-SigristFranz,
 Neuzeug1,Ebnet,DieMitte bisher

Traktandum 4

Antrag des Gemeinderates:
4.1 Neuwahl von vierMitgliedern der Controllingkom-

missionfürdieAmtsdauer2024–2028
4.2 Neuwahl Präsident der Controllingkommission für

dieAmtsdauer2024-2028
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Neuwahl der Urnenbüromitglieder für die Amtsdauer 2024–2028

Grundlagen

DieStimmberechtigtenwählengemässArt.14Abs.1lit.c
derGemeindeordnung(GO)dieMitgliederdesUrnenbü-
ros.Gemäss § 44des kantonalenStimmrechtsgesetzes
erfolgtdieNeuwahlderUrnenbüromitgliederjeweilsspä-
testensimerstenJahrnachderNeuwahldesGemeinde-
rates.DieneueAmtsdauerbeginntgemässArt.4Abs.2
GOam1.Oktober2024.

DemUrnenbürogehören11Personenan.DerGemeinde-
schreiberalsStimmregisterführergehörtdemUrnenbüro
vonAmteswegenanundmussdeshalbdurchdieStimm-
berechtigtennichtgewähltwerden.InderGemeindeEnt-
lebuchwarbisanhindieGemeindepräsidentingleichzei-
tig auch im Urnenbüro tätig. Diese Regelung soll
beibehaltenwerden;dieWahldurchdieStimmberechtig-
tenbildet jedochdieVoraussetzung.DasPräsidiumdes
UrnenbüroswirdimRahmenderNeukonstituierungdurch
denGemeinderatbestimmt.

Demissionen

IvoMüller,Feldli,übermitteltdemGemeinderatam22.Ja-
nuar2024seineDemissionalsMitglieddesUrnenbüros.
Er wurde an der Frühlings-Gemeindeversammlung vom
29.April2008indasUrnenbürogewählt.
MitSchreibenvom3.Januar2024gibtEstherJenny,Vor-
derbrunnen 1, ihren Rücktritt als Urnenbüromitglied be-
kannt.Siewurdeebenfallsam29.April 2008 indasUr-
nenbürogewählt.
SeinenRücktrittalsMitglieddesUrnenbürosteiltam8.Ja-
nuar2024UrsRenggli,Stöckli,Finsterwald,aufEndeder
Legislaturperiode mit. Seine Wahl in das Urnenbüro er-
folgteam7.September2020.

DenzurückgetretenenMitgliederndanktderGemeinderat
fürdielangjährige,pflichtbewussteundzuverlässigeMit-
arbeitbeiderErmittlungderWahl-undAbstimmungser-
gebnisse.

Wahlvorschläge

AufgrundderWahlvorschlägederOrtsparteien undder
EmpfehlungdesGemeinderatesbezüglichGemeindeprä-
sidium werden für die Amtsdauer 2024–2028 folgende
PersonenzurBestätigungrespektiveNeuwahl indasUr-
nenbürovorgeschlagen:

BrunMartina,Lochgut,FDP bisher
FelderSimon,Stelli2,Finsterwald,DieMitte bisher
GigerChantal,Feldweg2,FDP bisher
Giger-RuppSusanne,
 Glaubenbergstr.63,Finsterwald,SVP bisher
Müller-DahindenStefan,
 Lindenhof10,Ebnet,SVP bisher
Stadelmann-FischerManuela,Veeboden7,FDP bisher
SchumacherLarissa,Farbweidli2,DieMitte neu
KüngDaniel,
 AltesSchulhausRotmoos,Rengg,DieMitte neu
HodelPirmin,Wilgutstrasse10b,DieMitte neu
GrauMichael,Feldweg14,Gemeindepräsident neu

Traktandum 5

Antrag des Gemeinderates:
Neuwahl der zehn Mitglieder des Urnenbüros für die
Amtsdauer2020–2024
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Traktandum 6

Verschiedenes, Umfrage

Wie üblich besteht am Schluss der Versammlung die
Gelegenheit, im Rahmen der allgemeinen Umfrage Be-
merkungen,Anregungen,Wünsche,KritikoderauchLob
vorzubringenundFragenzustellen.AnträgeundAbstim-
mungenzurErledigungvonGeschäftensindimRahmen
derUmfrageunzulässig.



GemeindeverwaltungEntlebuch
Marktplatz2
6162Entlebuch

Tel.0414820250
gemeindekanzlei@entlebuch.ch
www.entlebuch.ch


